
5. Änderungssatzung 

zur Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von Kindern vom 

26.03.2012 

Aufgrund § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.Dezember 2018 (GV. 

NRW. S.759, ber. 2019 S. 23), des § 6 des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) vom 21.10.1969 (GV.NRW S. 

712), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV.NRW S. 90), des § 90 Abs. 4 

Sozialgesetzbuch VIII in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.12.2018 (BGBl. I S. 2696), zuletzt geändert 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.12.2018 (BGBl. I S. 3618) sowie § 23 des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) 

vom 30.10.2007 (GV.NRW S. 462), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. November 2017 (GV. 

NRW. S. 834), sowie des § 9 Abs. 3 Satz 4 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG NRW 

vom 15.02.2005 [GV.NRW S. 102]), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.07.2018 (GV. NRW. 

S.404) hat der Rat der Stadt Hennef in seiner Sitzung am ….. folgende Änderungssatzung zur Satzung der Stadt 

Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von Kindern vom 26.03.2012 beschlossen: 

 

§ 1 

Satzungsänderung 

 

1. Die Bezeichnung der Satzung erhält folgende Fassung:  

 

Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von Kindern vom 26.03.2012 

(Elternbeitragssatzung) 

 

Teil I Kindertagespflege  

 

2. Ziffer 1.1.5 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von Kindern 

vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 

 

Kindertagespflegeperson sind verpflichtet, den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach  

§ 8a SGB VIII sicherzustellen. 

 

3. Ziffer 1.1.6 (bisher 1.1.5) der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die 

Tagesbetreuung von Kindern vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 

 

Für Schüler/innen einer Grundschule, für die Kindertagespflege beantragt wird, ist vorrangig die Aufnahme in die 

Offene Ganztagsschule zu beantragen. Sollte eine Aufnahme grundsätzlich an keinem Grundschulstandort im 

Stadtgebiet möglich sein, ist eine Förderung der Kindertagespflege nur bis zum Beginn des neuen Schuljahres 

möglich. 

 

4. Ziffer 1.1.7 (bisher 1.1.6) der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die 

Tagesbetreuung von Kindern vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 

 

Die Mindestbetreuungszeit in der Kindertagespflege umfasst 10 Stunden pro Woche. Die Förderung soll in der 

Regel mehr als 3 Monate in Anspruch genommen werden. 

Sofern die Betreuungszeiten weniger als 10 Stunden wöchentlich und/oder weniger als 3 Monate umfassen, ist 

über die Gewährung einer finanziellen Förderung im Einzelfall zu entscheiden. 

 

5. Ziffer 1.1.8 (bisher 1.1.7) der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die 

Tagesbetreuung von Kindern vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 

http://192.168.22.181/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14459&vd_back=N336&sg=0&menu=1
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 Bei Teilnahmen an Maßnahmen der Agentur für Arbeit muss eine vorrangige Kostenübernahme dort beantragt 

werden. 

 

6. Ziffer 1.2.2 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von Kindern 

vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 

 

Die Betreuung und die finanzielle Förderung der Kindertagespflegebeginnt mit der Eingewöhnung des Kindes, 

die in der Regel für 4 Wochen gewährt wird. Berechnungsgrundlage hierfür ist die bewilligte Förderung. 

 

7. Ziffer 1.2.6 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von Kindern 

vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 

 

Wird in krankheitsbedingten Ausfallzeiten der Kindertagespflegeperson eine Vertretung durch eine andere 
Kindertagespflegeperson mit gültiger Pflegeerlaubnis geleistet, erhalten beide Kindertagespflegepersonen für bis 
zu fünf Arbeitstage in Folge die entsprechende finanzielle Förderung. Fällt die Kindertagespflegeperson länger aus, 
erhält nur die vertretende Kindertagespflegeperson eine Förderleistung. Der krankheitsbedingte Ausfall  
der Kindertagespflegeperson ist durch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem 1.Tag 
nachzuweisen.  
 
8. Ziffer 2.1. der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von Kindern 

vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 

 

Aufnahme in die städtischen Kindergarteneinrichtungen 
 
Vorgaben zur Anmeldung, Aufnahme(-kriterien) und Betreuungszeiten sowie weitere Einzelheiten sind  

in der Aufnahmeordnung für die städtischen Kindertageseinrichtungen (Anlage 6) festgesetzt. 

 

9. Ziffer 2.1.1 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von Kindern 

vom 26.03.2012 entfällt.  

 

10 Ziffer 2.1.2. der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von 

Kindern vom 26.03.2012 entfällt.  

 

Teil IV Allgemeine Bestimmungen 

 

11. Ziffer 4.3.1 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von 

Kindern vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung:  

 

Die Beitragspflichtigen werden entsprechend der regelmäßigen wöchentlichen Betreuungszeit bzw. vertraglichen 

Vereinbarung des Kindes und ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu monatlichen öffentlich-rechtlichen 

Beiträgen herangezogen. Der für die Festsetzung der Höhe des Elternbeitrages maßgebliche 

Betreuungsumfang wird bestimmt durch die von den Beitragspflichtigen mit der Kindertageseinrichtung 

für das Kindergartenjahr vereinbarten Buchungszeiten i. H. v. 25/35/45 Wochenstunden sowie dem Alter 

des Kindes. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bemisst sich nach dem Jahresbruttoeinkommen der 

Beitragspflichtigen. 

Die durch die Beitragspflichtigen gebuchte Betreuungszeit berechtigt zur Inanspruchnahme der   

Kindertageseinrichtung im entsprechenden Umfang. 

Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege durch Kinder, die am 

1. August des Folgejahres schulpflichtig werden, ist gemäß § 23 Absatz 3 KiBiz in dem Kindergartenjahr, das der 

Einschulung vorausgeht, beitragsfrei.  



Abweichend hiervon ist für Kinder, die vorzeitig in die Schule aufgenommen werden, die Inanspruchnahme von 

Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege ab dem 1. Dezember für maximal acht Monate 

beitragsfrei. Werden Kinder aus erheblichen gesundheitlichen Gründen nach § 35 Absatz 3 Schulgesetz NRW für 

ein Jahr zurückgestellt, so beträgt die Elternbeitragsfreiheit ausnahmsweise zwei Jahre. 

 

12. Ziffer 4.3.3 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von 

Kindern vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 

 

Gemäß § 90 Absatz 4 Satz 1 und 2 SGB VIII sind Beitragspflichtige für die Dauer des Leistungsbezugs vom 

Elternbeitrag befreit. Ein Antrag ist nicht erforderlich. Der jeweilige Leistungsbezug ist durch 

entsprechende Unterlagen nachzuweisen. 

§ 90 Absatz 2 und 3 SGB VIII gilt entsprechend. 

 

13. Ziffer 4.4.1 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von 

Kindern vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 

 

Einkommen im Sinne dieser Vorschrift ist die Summe der positiven Einkünfte der Beitragspflichtigen gem. Ziffer 

4.2. dieser Satzung im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes. Im Ausland erwirtschaftetes 

Einkommen ist analog anzurechnen.  

 

14. Ziffer 4.4.3 der Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von 

Kindern vom 26.03.2012 erhält folgende Fassung: 

 

Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften sowie das Elterngeld nach 

dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) bleibt bis zu einer Höhe von 300 € oder in Fällen des § 4 

Absatz 3 BEEG (Elterngeld plus) bis zu einer Höhe von 150 € monatlich anrechnungsfrei. Das Baukindergeld des 

Bundes bleibt außer Betracht. 

 

15. Anlage 6 wird in die Satzung eingefügt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 6 

Aufnahmeordnung 

1. Anmeldung 

 

Die Anmeldung für eine städtische Kindertageseinrichtung oder Großtagespflege kann 

 

- über das Onlineportal „Little Bird“ (www.portal.little-bird.de) 
- in der jeweiligen Einrichtung  
- beim Amt für Kinder, Jugend und Familie erfolgen. 
 

Anmeldungen werden über das ganze Jahr entgegengenommen.  

Kinder können bereits vor Geburt angemeldet werden.  

Die Anmeldung kann max. 3 Jahre vor dem gewünschten Betreuungsbeginn erfolgen. Sie hat gemäß § 3b 

Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) mind. 6 Monate vor dem gewünschten Betreuungsbeginn schriftlich zu 

erfolgen. In Ausnahmefällen ist eine kürzere Anmeldefrist möglich.  

Das Amt für Kinder, Jugend und Familie versendet innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der Anmeldung 

eine schriftliche Eingangsbestätigung. Diese beinhaltet auch eine Information über  

die Elternbeiträge. 

 

2. Aufnahmeentscheidung 
 

Über die Aufnahme entscheidet das Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Hennef. 

 

3. Aufgaben und Ziele  
 

Gemäß § 3 KiBiz haben Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege einen eigenständigen  

Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. 

 

Die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit sowie die Beratung und Information  

der Erziehungsberechtigten, insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung, sind Kernaufgaben der 

Kindertageseinrichtungen. 

 

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im 

regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten. 

 

Nach § 7 KiBiz ist das Diskriminierungsverbot zu beachten. 

 

Gemäß § 8 KiBiz sollen Kinder mit Behinderung, Kinder, die von einer Behinderung bedroht sind, und Kinder 

ohne Behinderung im Rahmen der inklusiven Bildungs- und Erziehungsarbeit gemeinsam gefördert werden. 

http://www.portal.little-bird.de/


4. Gruppenformen 
 

Gemäß der Anlage zu § 19 KiBiz werden 3 Gruppenformen unterschieden. 

 

 In der Gruppenform I werden Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung betreut. 

 In der Gruppenform II werden Kinder im Alter unter drei Jahren betreut. 

 In der Gruppenform III werden Kinder im Alter von drei Jahren und älter betreut. 
 

Grundsätzlich werden alle diese Gruppenformen in Kindertageseinrichtungen der Stadt Hennef angeboten. 

Die einzelnen Gruppenformen variieren jedoch pro Einrichtung. Es werden nicht in jeder Einrichtung alle 3 

Gruppenformen angeboten.  

 

In einer städtischen Großtagespflege werden 9 Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres betreut. 

Vollendet ein Kind während der Betreuung in der Großtagespflege das 3. Lebensjahr,  

soll das Kind zum nächsten Kindergartenjahr in eine Kindertageseinrichtung wechseln. 

 

5. Betreuungszeiten 
 

In allen drei Gruppenformen können die Erziehungsberechtigten nach Angebot der jeweiligen Einrichtung 

zwischen 25, 35 und 45 Wochenstunden Betreuungszeit wählen. Gleiches gilt für die Großtagespflege. 

 

Die Betreuungszeit von 25 Wochenstunden stellt eine reine Vormittagsbetreuung dar:  

 

 Die Betreuungszeit von 35 Wochenstunden kann  

 

a. als geteilte Betreuungszeit gebucht werden (insgesamt 7 Stunden am Tag):  
5 oder 4 Stunden am Vormittag, 2 oder 3 Stunden am Nachmittag, je nach Öffnungszeiten der 

Kindertageseinrichtung. In diesem Fall erfolgt über Mittag keine Betreuung in der 

Kindertageseinrichtung. Eine Teilnahme am Mittagessen in der Kindertageseinrichtung ist somit 

nicht möglich.  

b. als Blockbetreuung gebucht werden:  
7 Stunden am Stück, das Kind erhält in der Einrichtung ein warmes Mittagessen gegen 

zusätzliches Entgelt,  

c.     flexibel (Flexplatz) gebucht werden: 

Die Betreuung erfolgt an 5 Tagen in der Woche mit 5 bis maximal 9 Stunden am Tag. Die 

Betreuung endet an kurzen Tagen vor dem Mittagessen.  

 

Die Betreuungszeit von 45 Wochenstunden stellt eine Ganztagsbetreuung dar. Das Kind erhält in  

der Einrichtung ein warmes Mittagessen gegen zusätzliches Entgelt.  



 

Im Bereich der flexiblen Betreuungsplätze (35 Wochenstunden) und im Bereich der Ganztagesplätze (45 

Wochenstunden) steht nur ein begrenztes Platzangebot zur Verfügung. Bei der Vergabe der Plätze werden 

die Bedürfnisse des Familiensystems berücksichtigt. Die Voraussetzungen für die Platzvergabe (s Ziff. 6a) 

müssen gegenüber dem Amt für Kinder, Jugend und Familie jährlich bis zum 30.11. eines Jahres neu 

nachgewiesen werden. 

 

Ist ein Wechsel der Betreuungszeit gewünscht, so muss dieser bis zum 30.11. eines Jahres für  

das folgende Kindergartenjahr (ab 01.08.) schriftlich bei der Einrichtungsleitung beantragt werden.  

 

6. Aufnahmekriterien 

 

6.a Allgemeine Aufnahmekriterien 

Die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes setzt grundsätzlich voraus, dass Erziehungsberechtigte 

dem Amt für Kinder, Jugend und Familie spätestens sechs Monate vor Inanspruchnahme den für ihr Kind 

gewünschten Betreuungsbedarf, den gewünschten Betreuungsumfang und die Betreuungsart schriftlich 

angezeigt haben. Die Anzeige erfolgt im Vormerksystem Little Bird (siehe auch Ziff. 1). 

In eine städtische Kindertageseinrichtung werden Kinder aufgenommen, bei denen zum Zeitpunkt der 

möglichen Aufnahme ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gemäß § 24 SGB VIII 

(Sozialgesetzbuch – Achtes Buch) besteht. In eine städtische Kindertageseinrichtung oder Großtagespflege 

werden nur Kinder aufgenommen, die mit Hauptwohnsitz in Hennef gemeldet sind. Anmeldungen können 

bei geplantem Zuzug schon vorher eingereicht werden. 

Vor der Vergabe eines freien Betreuungsplatzes muss eine Bedarfsprüfung durchgeführt werden, um den 

individuellen Bedarf festzustellen und eine bedarfsgerechte Belegung zu ermöglichen.  

Der Umfang der täglichen Förderung (25, 35 geteilt, 35 oder 45 Stunden mit Verpflegung) richtet sich nach 

dem festgestellten und nachgewiesenen individuellen Bedarf (§ 24 SGB VIII). Die Erwerbstätigkeit ist durch 

eine Arbeitgeberbescheinigung nachzuweisen; die Ausbildung durch eine Bescheinigung der 

Ausbildungsstelle.  

Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Auswertung aller Aufnahmekriterien. 

Die folgenden Aufnahmekriterien gelten für die freien Plätze, die im Rahmen der jeweils festgelegten 

Betreuungsstruktur zu vergeben sind. 

 

6.b Aufnahmekriterien für Kinder unter einem Jahr: 

 

Betreuungsplätze für Kinder unter einem Jahr können nur vergeben werden, wenn nicht alle U3-

Rechtsanspruchsplätze für Ein- und Zweijährige benötigt werden. 

 

a) Kinder, die in Hennef wohnen, haben Vorrang. 
b) Kinder, die aufgrund einer persönlichen Notlage einen Betreuungsplatz benötigen, haben Vorrang. 



 Als persönliche Notlagen gelten der nachgewiesene Ausfall der wesentlichen Betreuungsperson/en 

durch Tod oder durch Erkrankung, die eine Betreuung unmöglich macht und die wirtschaftliche 

Absicherung der Familie gefährden. Die Prüfung und Entscheidung hierzu obliegt zentral der 

Verwaltung des Amtes für Kinder, Jugend und Familie. 

c) Kinder haben Vorrang, wenn dies für ihre Entwicklung geboten ist oder die Förderung des Kindeswohls 
als Jugendhilfemaßnahme angestrebt wird. 

d) Kinder, deren Erziehungsberechtigte einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder eine Erwerbstätigkeit 
aufnehmen bzw. dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen müssen, werden vorrangig aufgenommen. 

 Kinder, deren Erziehungsberechtigte sich in einer Berufsbildungsmaßnahme, in der Schulausbildung 

oder Hochschulausbildung befinden, haben Vorrang. 

  Kinder, deren Erziehungsberechtigte Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des SGB II 

erhalten, haben Vorrang. 

e) Ältere Kinder werden vorrangig aufgenommen, maßgeblich ist das Geburtsdatum. 
f) Bei der Vergabe von freien Betreuungsplätzen wird, nach Prüfung der o.g. Kriterien, soweit 

möglich, die Prioritätensetzung bei Little Bird berücksichtigt. 
 

6.c Aufnahmekriterien für Kinder vom 1. bis zum vollendeten 3. Lebensjahr: 

 

a) Kinder, die in Hennef wohnen, haben Vorrang. 
b) Kinder, die aufgrund einer persönlichen Notlage einen Betreuungsplatz benötigen, haben Vorrang. 

Als persönliche Notlagen gelten der nachgewiesene Ausfall der wesentlichen Betreuungsperson/en 

durch Tod oder durch Erkrankung, die eine Betreuung unmöglich macht und die wirtschaftliche 

Absicherung der Familie gefährden. Die Prüfung und Entscheidung hierzu obliegt der Verwaltung des 

Amtes für Kinder, Jugend und Familie zentral. 

c) Kinder haben Vorrang, wenn dies für ihre Entwicklung geboten ist oder die Förderung des Kindeswohls 
als Jugendhilfemaßnahme angestrebt wird. 

d) Kinder, deren Erziehungsberechtigte einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder eine Erwerbstätigkeit 
aufnehmen bzw. dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen müssen, werden vorrangig aufgenommen. 
Kinder, deren Erziehungsberechtigte sich in einer Berufsbildungsmaßnahme, in der Schulausbildung 

oder Hochschulausbildung befinden, haben Vorrang. 

Kinder, deren Erziehungsberechtigte Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des SGB II 

erhalten, haben Vorrang. 

e) Kinder, deren Geschwister die Einrichtung zeitgleich besuchen, haben Vorrang zum Besuch derselben 
Einrichtung. 

g) Ältere Kinder werden vorrangig aufgenommen, maßgeblich ist das Geburtsdatum.  
h) Bei der Vergabe von freien Betreuungsplätzen wird, nach Prüfung der o.g. Kriterien, soweit 

möglich, die Prioritätensetzung bei Little Bird berücksichtigt. 
 

6.d Aufnahmekriterien für Kinder von 3 Jahren bis zur Schulpflicht: 

 

a) Kinder, die in Hennef wohnen, haben Vorrang. 
b) Kinder, die aufgrund einer persönlichen Notlage einen Betreuungsplatz benötigen, haben Vorrang. 

Als persönliche Notlagen gelten der nachgewiesene Ausfall der wesentlichen Betreuungsperson/en 

durch Tod oder durch Erkrankung, die eine Betreuung unmöglich macht und die wirtschaftliche 

Absicherung der Familie gefährden. Die Prüfung und Entscheidung hierzu obliegt der Verwaltung des 

Amtes für Kinder, Jugend und Familie zentral. 



c) Kinder haben Vorrang, wenn dies für ihre Entwicklung geboten ist oder die Förderung des Kindeswohls 
als Jugendhilfemaßnahme angestrebt wird. 

d) Kinder, deren Erziehungsberechtigte einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder eine Erwerbstätigkeit 
aufnehmen bzw. dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen müssen, werden vorrangig aufgenommen. 
Kinder, deren Erziehungsberechtigte sich in einer Berufsbildungsmaßnahme, in der Schulausbildung 

oder Hochschulausbildung befinden, haben Vorrang. 

Kinder, deren Erziehungsberechtigte Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des SGB II 

erhalten, haben Vorrang. 

e) Kinder, die bereits in einer öffentlichen U3-Betreuung sind (Tagespflege oder reine U3-KiTa), und die 
altersbedingt von der bisherigen Betreuung in eine Ü3-Betreuung wechseln müssen, haben Vorrang, 
damit eine lückenlose Fortsetzung der Betreuung sichergestellt werden kann. 

f) Kinder, deren Geschwister die Einrichtung zeitgleich besuchen, haben Vorrang zum Besuch derselben 
Einrichtung. 

g) Ältere Kinder werden vorrangig aufgenommen, maßgeblich ist das Geburtsdatum. 
h) Bei der Vergabe von freien Betreuungsplätzen wird, nach Prüfung der o.g. Kriterien, soweit 

möglich, die Prioritätensetzung bei Little Bird berücksichtigt. 
 

6.e Weitere Kriterien bei der Platzvergabe 

 

Um den Bildungsauftrag zu erfüllen, ist es aus pädagogischen und sozialpsychologischen Gründen wichtig, 

in den jeweiligen Gruppen eine ausgewogene Altersmischung anzustreben. Ebenso ist ein ausgewogenes 

Verhältnis von Jungen und Mädchen anzustreben.  

 

 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.08.2019 in Kraft.  


